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Regelung steuerlicher 
Zweifelsfragen bei der 
^arteienfinanzierung 
hak Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und FDP 
^ben am 3. Mai 1984 den Entwurf eines Straffreiheits- 
K-et.Zes f"r die Parteispendenverfahren beschlossen. Das 
Chf (*'Um **er ^DU Uild die Landesvorsitzenden der 
tiv    ,naDen *n einer gemeinsamen Erklärung diese Initia- 
w e ejnstimmig begrüßt. 
\* "Änderungsantrag zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Seh    Un^ **es Einkommensteuergesetzes und des Körper- 
s^tsteuergesetzes" (Bundestags-Drucksache 10/1189) 

* steuerliche Zweifelsfragen bei der Parteienfinanzie- 
N regei„. 

Ijj*s.Problem der rechtlichen Regelung des Umfangs der Zulässig- 
st     Von Spenden an politische Parteien hat Gesetzgebung und 
SchäfrPrechung der BundesrePubnk Deutschland seit Jahrzehnten be- 

i\ 

* e Rechtslage war unklar, kaum durchschaubar und umstritten. Das 
jPendenrecht war unübersichtlich und reformbedürftig, nicht einmal 

"leute fanden sich zurecht. 

run*** haben CDU/CSU, FDP und SPD mit dem Gesetz zur Ände- 
g des Parteiengesetzes und anderer Gesetze vom 22. Dezember 
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1983 durch ausdrückliche Änderung der Abgabenordnung sowie 
Einkommen- und Körperschaftsteuergesetzes klargestellt, daß Be> 
ge und Spenden an politische Parteien Ausgaben zur Förderung sW 
politischer Zwecke sind. 

Daraus ergibt sich zwingend die Notwendigkeit, steuerliche Zwei 
fragen bei der Parteienfinanzierung, die in der Vergangenheit ents 
den waren, rechtsstaatlich einwandfrei zu klären. 
Folgende Regelungen sieht der Gesetzentwurf der Koalitionsfra* 
nen im wesentlichen vor: 
1. Verfahren wegen einer vor dem 1. Januar 1984 begangenen Ste1 

Straftat nach §370 Abgabenordnung (AO) oder einer Steuer^, 
nungswidrigkeit nach § 378 AO werden eingestellt, wenn die Jr^ 
Wendungen an politische Parteien oder zugunsten von P°nt,s-nge 
Parteien zum Gegenstand hat. Neue Verfahren werden nicht ei 
leitet. p. 

2. Strafen und Geldbußen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes re^,|. 
kräftig verhängt sind, werden erlassen, soweit sie noch nicht 
streckt sind. ^ 

3. Die Steuern, die für die der Straffreiheit unterliegenden Zuwei? ^ 
gen an oder zugunsten von politischen Parteien geleistet uny«?t6n- 
zugsfähig geltend gemacht worden sind, bleiben nachzuentricnt 

4. Die Straffreiheit erstreckt sich jedoch nicht auf andere Gesetze   |i< 
letzungen, beispielsweise nach dem Strafgesetzbuch wegen pef 

eher Vorteilsnahme oder Bestechung. . fi 
5. Bei der Durchführung dieses Gesetzes treffen die Staatsanwalts 

ten und Gerichte die notwendigen Entscheidungen. ,, 

Die Union war immer der Auffassung, daß die Arbeit der pol»1 * ^ 
Parteien staatspolitisch förderungswürdig ist. Dies war 'aI|8* P'f 

hindurch bestritten. Der Gesetzgeber hat dies jetzt klargesteli^ 
Spender, die den politischen Parteien vor dieser Klarstellung 9f $ 
gegeben haben, haben jetzt einen Anspruch darauf, daß sie ni 
nachhinein kriminalisiert werden. 
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sicu Väsidium der CDU und die Landesvorsitzenden der CDU haben 
heits

eingenend mit den Plänen der Koalition zum Erlaß eines Straffrei- 
^rkl|eSetzes für die ParteisPendenverfahren befaßt und dazu folgende ai*ung abgegeben: 
»in (TU 
üHjj V.oere»nstimmung ..... «w ».c«^.v,..o.«,i.u..5 o..iU Ua3 nooiuiuiu 
risci^1 ^Landesvorsitzenden der CDU der Auffassung, daß gesetzgebe- 
her?    Mäßnahmen notwendig sind, um die Rechtssicherheit wieder- 

ybereinstimmung mit der Fraktionsführung sind das Präsidium 

er2u 11 u<uullcn ""iwcnuig sinu, um uie Kecmssicnerneit wieaer- 
ren 

stellen, die durch die seit Jahren anhaltenden Ermittlungsverfah- 
i$t    

egen Spenden an alle Parteien der früheren Bundestage bedroht 

strittil desna,b bedroht, weil in der Vergangenheit steuerrechtlich un- 
Wofj|8e. Vorgänge nunmehr steuerstrafrechtlich gewertet werden, ob- 
Persö

e,m wesentliches Element einer Steuerstraftat, nämlich das der 
?enden H Cn Bereicnerun.g' fen,t- Das Präsidium und die Landesvorsit- 
*ende CDU haben sich davon überzeugt, daß es dazu einer ergän- 
ze!! recnt,icnen Klarstellung bedarf, die nur im Wege eines Straf- 

gesetzes erreicht werden kann. 
8 Präsidium und die Landesvorsitzenden der CDU sind der Mei- 

Un ß' daß Spenden an politische Parteien, die aus staatsbürgerlicher 
ge   

8taatspolitischer Verantwortung gegeben wurden, kein strafwürdi- 
k      ergehen sind, auch wenn die steuerlichen Verfahren heute anders 

K. eür*eilt werden. 
•   Sn 

^eses uder naben onne Unrechtsbewußtsein gehandelt. Das Fehlen 
^r(je 

Unre.chtsbewußtseins kann ihnen nicht zum Vorwurf gemacht 
teien ;' 

We'l s'e fur ihre finanziellen Hilfen an alle politischen Par- 
k'e in ^u ^ege 8ewanlt haben, die ihnen dafür aufgezeigt wurden und 
S w Janrzehntelanger Betriebsprüfungspraxis unbeanstandet geblie- 

ren. Sie können zu Recht Vertrauensschutz geltend machen. 

^it d echtssicnerheit wiederherzustellen, ist um so mehr geboten, als 
Setse<em 'Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Ge- 
Tütj ,Vom 22. Dezember 1983 für die Zukunft klargestellt ist, daß die 
deiw eiten der politischen Parteien grundsätzlich staatspolitisch för- 

Un8swürdig sind. 
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Die vom Gesetzgeber und von der Rechtsprechung in der Vergang 
heit in Kauf genommenen Unklarheiten bei der Abgrenzung zwisc" 
den steuerbegünstigten staatspolitischen und steuerlich nicht be$ 
stigten sonstigen politischen Funktionen der Parteien sind damit s 

deutig beseitigt. 
Wenn das für die Zukunft gelten soll, dann haben die Spender, 
sich heute strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gegenübersehen, 
Staatsbürger nicht nur einen moralisch-politischen, sondern ger . er 
auch einen rechtlichen Anspruch darauf, daß diese Klarstellung fx ^ 
Steuer-, partei- und verfassungsrechtlich strittigen Frage auch fnf /, 
Vergangenheit zu gelten hat. Mit dem in Aussicht genommenen S' 
freiheitsgesetz wird diesem Anspruch Rechnung getragen. 

Wenn die Überlegungen der Fraktionen von CDU/CSU und F^v-gH 
von ausgehen, daß auf die strittigen Abwicklungsvorgänge — ^\.oV 
den einschlägigen steuerrechtlichen Bestimmungen — Steuern nac ^ 
zahlt werden sollen, dann ist das kein nachträgliches Eingeständni 
nes steuerrechtlichen Fehlverhaltens oder Unrechtsbewußtseins, $ 
dem ausschließlich als eine weitere Hilfe zur Wiederherstellung 
Rechtsfrieden und Rechtssicherheit gedacht." 
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